
Sitzung des Rates am 10.03.2022 

 

 
 
 
 
 
Sundern, den 02.03.2022 

 
 
 

Amtliche Bekanntmachung der Stadt Sundern (Sauerland) 
 
Am Donnerstag, dem 10.03.2022, 17:30 Uhr, findet in der Aula der Realschule Sundern, Rotbuschweg 
28, 59846, Sundern (Sauerland), eine Sitzung des Rates der Stadt Sundern (Sauerland) mit folgender 
Tagesordnung statt: 
 
I. Öffentliche Sitzung   
 
1. Einwohnerfragestunde 
 
2. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung und Beschlussfähigkeit des Rates 

sowie Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Rates am 20.01.2022, öffentlicher Teil. 
 
3. Ukraine-Konflikt und Flüchtlingsbewegungen 

hier: Vorbereitung und Aktivitäten der Stadtverwaltung 
 
4. Förderantrag „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ 

Hier: Beschluss zur Antragstellung und Umsetzung des Projekts „STADT MIT WIRKUNG“ 
 
5. Straßenausbaumaßnahmen nach KAG NRW 

hier: Am Roden, Amecke 
 
6. Feuerwehrgerätehaus Meinkenbracht: Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszah-

lung 
 
7. Feuerwehrgerätehaus Stockum: Zustimmung zur Leistung einer überplanmäßigen Auszahlung 
 
8. Brücke Zur Krausen Eiche 

hier: Genehmigung einer über-/außerplanmäßigen Auszahlung 
 
9. Anfragen und Informationen 
 
II. Nichtöffentliche Sitzung   
 
10. Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung des Rates am 20.01.2022, nicht öffentlicher Teil. 
 
11. Erstattung der Anschlussbeiträge (Kanal- und Wasser) entsprechend der geplanten Reduzierung 

der Flächen im Bebauungsplanes Nr. A 26 „Ferienhauslage Amecke“ 
 
12. Grundstücksangelegenheiten 
12.1 Veräußerung des städtischen Grundstückes in Langscheid, Ringstraße 

hier: Kriterienkatalog 
 
13. Anfragen und Informationen 
 
 
Auf der Grundlage der aktuellen Corona-Schutzverordnung wird auf Folgendes hingewiesen:  
 
Zutritt zum Ratssaal erhalten nur Personen, die einen aktuellen Nachweis einer Immunisierung (genesen 
oder geimpft) oder einer negativen Testung vorlegen.  
Der Nachweis wird vor dem Zutritt zum Ratssaal geprüft. Personen ohne Nachweis kann kein Zutritt ge-
währt werden. 


